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Gültig ab: 06.08.2025 baw.     

SbV Ammertalbahn  

Abschnitt 5.2.7 Bestimmungen für Bahnhof Pfäffingen  
Änderung Signalisierung Pfäffingen  

Ersatz für B 003-2025  

 

Die mit B 003-2025 eingeführte Geschwindigkeitsbeschränkung für Züge in 
Fahrtrichtung von Entringen nach Pfäffingen, ab Esig 20F in km 8,046 nur noch mit 
höchstens 50 km/h bis BÜ km 7,736 (Mannastraße) in den Bahnhof Pfäffingen 
einfahren zu dürfen. bleibt vorerst weiterhin bestehen. 
 
Folgende Änderungen werden vorgenommen: 
 

 Am Vorsignal 20f und am Vorsignalwiederholer VW20f werden die Lichtsignal-  
Zs 3 v abgedeckt und durch Form-Zs 3 v mit Kennziffer 5 ersetzt. 

 Am Einfahrsignal 20F wird das Licht-Zs 3 abgedeckt und durch ein Form-Zs 3 mit 
Kennziffer 5 ersetzt. 

 

Mit dieser geänderten Signalisierung wird die Einfahrgeschwindigkeit unabhängig vom 
Zielgleis auf 50 km/h reduziert und die Gleisbelegung in Pfäffingen kann wieder auf den 
ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. 

 

Die Anweisung, alle Zugfahrten aus Richtung Entringen über Gleis 21 durchzuführen, 
wird hiermit zurückgenommen. 

 

Bei Zugkreuzungen in Pfäffingen verkehren Züge Richtung Tübingen wieder über Gleis 
22 und Züge Richtung Entringen über Gleis 21. 

 

Aufgrund der guten Sichtbeziehung in Fahrtrichtung von Pfäffingen nach Entringen gibt 
es in dieser Richtung keine Geschwindigkeitsreduzierung. 

 

 
Betriebsanordnung 003-2025 ist ungültig und wegzulegen.  

 


